
So funktioniert

WIE KANN ICH MICH
ALS BÜRGER EINBRINGEN?

Alle Bürgerinnen und Bürger können sich jeder Zeit einbrin-

gen. Von einem einzelnen, persönlichen Gespräch mit poli-

tisch Verantwortlichen, über einen Bürgerantrag, bis zu eh-

renamtlicher Mitarbeit in den Räten ist alles möglich. Schauen 

Sie doch einmal in eine Ratssitzung hinein oder besuchen Sie 

eine Ausschusssitzung zu einem Thema, das Sie interessiert.

Kommunalpolitik
in der Samtgemeinde
Horneburg

Ein Leitfaden für interessierte
Bürgerinnen und Bürger

HABEN SIE LUST AUF EIN
POLITISCHES ENGAGEMENT 
IN DER SAMTGEMEINDE 
HORNEBURG?

Dann melden Sie sich bei Ihrer CDU, denn wir brauchen Ihre Unter-

stützung - insbesondere bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr.  

Ob parteilos oder als CDU-Mitglied, wir helfen Ihnen bei ihrem  

politischen Engagement in der Samtgemeinde oder einer Kandida-

tur für einen Ortsrat in der Samtgemeinde bei der Kommunalwahl. 

MACHEN SIE MIT!
Sprechen Sie uns an.

MACHEN SIE MIT!
Jeder kann sich vor Ort 
engagieren und die 
eigene Gemeinde mit- 
gestalten & entwickeln.

SO ERREICHEN SIE UNS
CDU Samtgemeindeverband Horneburg

Stefan Heins - Heideflage 34 · 21684 Agathenburg

Telefon: 0 41 41 - 4089508 

E-Mail: kontakt@cdu-horneburg.de

Internet: cdu-horneburg.de



WAS IST EIGENTLICH
KOMMUNALPOLITIK?

Kommunalpolitik nennt man die politische Arbeit vor Ort „an der 

Basis“ und Entscheidungen, die für und in der Gemeinde, in der 

Stadt, in der Samtgemeinde oder im Landkreis getroffen werden.

WARUM GIBT ES
KOMMUNALPOLITIK?

Politische Entscheidungen von überregionaler bis internation-

aler Bedeutung werden vom Europäischen Parlament, im Bund-

estag oder auch im Landtag getroffen. Die Zuständigkeitsbereiche 

der jeweiligen Organe sind eindeutig geregelt und festgelegt. 

Zahlreiche Probleme sind nur vor Ort zu erkennen und dort auch am 

besten zu lösen. Deshalb übernehmen Kommunen viele Aufgaben im 

Rahmen der Selbstverwaltung. Verankert ist dieses Recht im Grund-

gesetz: Die gemeindliche Selbstverwaltungsgarantie gibt den Ge-

meinden die Zuständigkeit für alle Aufgaben, die im gemeindlichen 

Zusammenleben wurzeln. (Artikel 28, Absatz 2, Satz 1 Grundgesetz)

WER SIND
KOMMUNALPOLITIKER?

Kommunalpolitiker/innen sind engagierte Bürgerinnen und 

Bürger aus Ihrer Gemeinde.  Das können Sie sein oder Bekannte 

aus Ihrem Umfeld oder Nachbarschaft. Jeder kann seine Ideen  

einbringen. Kommunalpolitiker/innen sind keine Berufspolitiker/

innen, sie engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Gewählte 

Kommunalpolitiker/innen erhalten für Ihre Tätigkeit eine finanzi-

elle Aufwandsentschädigung. Es gibt aber auch hauptamtliche 

Kommunalpolitiker/innen. Der Samtgemeindebürgermeister 

und der Landrat sind Hauptverwaltungsbeamte. Sie  stehen der 

Verwaltung vor, leiten diese und repräsentieren die Samtge-

meinde bzw. den Landkreis nach innen und außen. Die ehrenam-

tlichen Kommunalpolitiker/innen gehören dem Gemeinderat, 

Samtgemeinderat oder Kreistag an. Sie treffen die  Entscheidun-

gen, die anschließend von der Verwaltung umgesetzt werden.

WAS SIND DIE AUFGABEN
DER KOMMUNALPOLITIK?

Unterschieden wird zwischen Pflichtaufgaben und freiwil-

ligen  Aufgaben: Pflichtaufgaben sind von der Bundes- und 

Landespolitik vorgeschrieben und müssen auf kommunal-

er Ebene umgesetzt werden. Bei den freiwilligen Aufgaben 

wird den Räten Gestaltungsspielraum eingeräumt, ihre fi-

nanziellen Mittel für eigene Ideen und Projekte einzuset-

zen. Dafür werden verschiedene Fachaussschüsse gebildet.

Hier ein Auszug aus den Themen der Fachausschüsse in 

Horneburg: Bauprojekte, Verkehr, Friedhof, Umwelt, Feuer-

wehr, Schule, Jugend, Kultur, Sport, Soziales, Finanzen. 

Nach den Beratungen in den Fachausschüssen werden 

die endgültigen Entscheidungen dann im Verwal-

tungsausschuss oder in der Ratssitzung getroffen. 


